
Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 98 

Kennwort: „Nördliche Neuenkirchener Straße“ 

 

 

Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB 

Im Gebiet „G1“ ist keine maximale Anzahl an Wohneinheiten pro Wohngebäude festgesetzt. 

Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich nach den Kriterien des § 34 BauGB.  

Im Gebiet „G2“ sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB pro Wohngebäude maximal 2 Wohneinhei-

ten zulässig, pro Doppelhaus maximal 4 Wohneinheiten.  

Im Gebiet „G3“ sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB pro Wohngebäude maximal 6 Wohneinhei-

ten zulässig. 

 

Hinweise 

Kampfmittel 

Der Geltungsbereich liegt in einem Bereich, für den ein Vorkommen von Kampfmitteln nicht 

ausgeschlossen werden kann. Daher ist vorab von Bodeneingriffen der Kampfmittelräum-

dienst zu beteiligen und sind erforderliche Verdachtsflächen zu sondieren.  
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